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Verhandlungen für Tageszeitungsredaktionen  
ergebnislos unterbrochen - Kein neuer Termin 
BDZV ist offenbar unfähig, sich auf eine gemeinsame Tarifstrategie zu ver-
ständigen: Verleger beharren kompromisslos auf Kürzungen! 

Ohne Ergebnis sind in der Nacht vom 26. auf den 27. März nach mehr als zwölfstündigem 
Ringen um eine Lösung die Tarifverhandlungen für die rund 14.000 Redakteurinnen und 
Redakteure, Pauschalisten und Freie bei Tageszeitungen unterbrochen worden. 

Rund 1500 Streikende haben in den vergan-
genen Tagen in Schleswig-Holstein, Ham-
burg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-
Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg und 
Bayern deutlich gemacht, dass sie nicht bereit 
sind, ein tarifliches Minusgeschäft einzuge-
hen. Diese Botschaft ist auch angekommen. 
Aber der Bundesverband Deutscher Zei-
tungsverlage (BDZV) ist offenbar unfähig, sich 
auf eine gemeinsame Tarifstrategie zu ver-
ständigen. Die Verleger beharren nach wie 
vor kompromisslos auf Kürzungen. 

In den Verhandlungen hat sich die Verhand-
lungskommission der Deutschen Journalistin-
nen- und Journalisten-Union (dju) in ver.di 
hingegen intensiv um eine Lösung im Tarifkonflikt bemüht. So haben wir mit dem BDZV 
über mehrere unterschiedliche Modelle verhandelt, die am Ende zu einem leichten Plus für 
unsere Mitglieder geführt hätten, den Forderungen der Verlegervertreter aber dennoch ent-
gegengekommen wären. 

Die Verleger haben ihrerseits jedoch keinerlei Kompromissbereitschaft gezeigt: Wer so ver-
handelt, hat an einem Abschluss offenbar kein Interesse! 

Bis zuletzt hat der BDZV darauf bestanden, die Jahresleistung und das Urlaubsgeld stu-
fenweise über die kommenden fünf Jahre von jetzt 1,75 auf 1,5 Monatsgehälter abzusen-
ken und den Urlaubsanspruch zu verschlechtern, denn neu eingestellte Redakteurinnen 
und Redakteure sollen nur 30 Tage Urlaub bekommen. Die Kürzungen von Jahresleistung 
und Urlaubsgeld sollten nach dem Willen des BDZV für Neueinstellungen und im Norden 
(Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Niedersachsen und evtl. auch in 
Hamburg) sofort greifen. Aber auch für alle anderen soll beginnend mit der Jahresleistung 
2014 mit jeder weiteren Zahlung von Urlaubsgeld und Jahresleistung jeweils 2,5 Prozent-
punkte eines Gehalts weniger gezahlt werden, bis im Jahr 2019 ein Viertel Monatsgehalt 
fehlen würde.  
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Dem gegenüber können sich die Verlegervertreter vorstellen, die Einkommen in einer Lauf-
zeit bis zum 31. Januar 2016 in zwei Schritten zum 1. Mai 2014 und zum 1. April 2015 um 
jeweils zwei Prozent zu erhöhen. 

Was bedeutet dies in einer Beispielrechnung: 
• Jetzt beträgt das Einstiegsgehalt eines Redakteurs / einer Redakteurin 3032,- € und 

damit pro Jahr bei 13,75 Gehältern 41.690,- € in 2013.  
• Bei nur noch 13,5 Monatsgehältern sinkt das Jahreseinkommen auf 40.932,- € ist 

damit um 1,8 Prozent niedriger.  
• Die Absenkung der Jahresleistung in 2014 um 2,5 Prozentpunkte bedeutet zusam-

men mit einer Erhöhung des Monatsgehalts um 2,0 Prozent ab Mai 2014 ein Jah-
resgehalt von dann 42.204,- € in 2014, das damit nur um 1,23 Prozent höher liegt 
als das Vorjahresgehalt. Bei einer Preissteigerung von 1,5 % in 2013 bedeutet dies 
also in jedem Fall einen Reallohnverlust. 

• Bei einer weiteren Tariferhöhung um 2,0 Prozent ab April 2015 auf 3154,- € pro Mo-
nat und dann nur noch 1,675 Monatsgehältern als Urlaubsgeld und Jahresleistung 
käme ein Jahresgehalt von 42.952,- € in 2015 heraus, das damit nur um 1,77 % hö-
her ausfällt als das Vorjahreseinkommen. Auch hier würde die Einkommensverände-
rung nicht zu einem spürbaren Plus im Portemonnaie führen. 

Zugleich sollen wir einer Verschlechterung der Gehaltsstruktur zustimmen, um eine Erwei-
terung des Geltungsbereichs um die Onliner und um Verlagstöchter, in denen redaktionelle 
Inhalte produziert werden, zu ermöglichen. Ein solcher Abschluss würde unterm Strich ein 
Minus bedeuten, und zwar nicht nur für die Kolleginnen und Kollegen in den nördlichen 
Bundesländern und Neueinstellungen, sondern für alle. Einem solchen Minus haben wir 
von vornherein eine klare Absage erteilt und Ihr habt dieser Position mit Euren Streiks den 
nötigen Nachdruck verliehen und der Verhandlungskommission damit das Kreuz gestärkt. 
Die BDZV-Vertreter waren jedoch nicht willens (oder in der Lage?), über ihre Verhand-
lungsposition, die für keinen Redakteur und keine Redakteurin einen Einkommensvorteil 
bieten würde, spürbar hinaus zu gehen. 

Über die Situation nach der Unterbrechung der Tarifverhandlungen gibt es nun jede Menge 
Gesprächsbedarf. Gleich am Tag nach der neunten Verhandlungsrunde setzten unsere 
Kolleginnen und Kollegen in Ostwestfalen-Lippe und in Baden-Württemberg daher ihre 
Streiks fort und diskutierten bei Streikkonferenzen den Verlauf der Tarifauseinanderset-
zung. Am 4. April tagt die dju-Tarifkommission in Berlin, um den weiteren Kurs festzuste-
cken, denn ein weiterer Termin zur Fortsetzung der Verhandlungen wurde bisher nicht ver-
einbart. Je breiter die Meinungsbildung unter den Streikenden in den Redaktionen bis dahin 
voran geschritten ist, desto besser! 
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 Beitrittserklärung         Änderungsmitteilung

Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum 

Geschlecht  weiblich  männlich

Mitgliedsnummer

 

Titel / Vorname / Name

Straße Hausnummer

 
PLZ  Wohnort

 

Staatsangehörigkeit

Telefon

E-Mail

W
-3

23
8-

08
-0

81
3

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Einzugsermächtigung
Ich bevollmächtige ver.di, den satzungsgemäßen  Beitrag bis auf 
Widerruf im Lastschrifteneinzugs verfahren von meinem Konto 
einzuziehen.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels 
 Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 

die von ver.di auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzu-
lösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen,  beginnend 
 mit dem  Belastungsdatum, die Erstattung des  be lastenden 
 Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem Kredit institut 
verein barten Bedingungen. 

Zahlungsweise 
 zur Monatsmitte  zum Monatsende
 monatlich  halbjährlich
 vierteljährlich  jährlich

Kreditinstitut  BIC / BLZ

 
IBAN / Kto-Nr.

Ort, Datum und Unterschrift

Datenschutz
Ich erkläre mich gemäß § 4a Abs. 1 und 3 BDSG einver standen, dass mein Beschäftigungs- und Mitglied schafts verhältnis betreffende Da ten, deren Änderungen und 
 Ergänzungen, im Rahmen der Zweck bestimmung meiner Gewerkschaftsmitgliedschaft und der Wahrnehmung gewerkschafts politischer Auf gaben elektronisch verarbeitet 
und genutzt werden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

Vorname und Name (Kontoinhaber/in)

Straße und Hausnummer

PLZ Ort 

 

Ort, Datum und Unterschrift 

Beschäftigungsdaten 
 freie/r Mitarbeiter/in    Angestellte/r    Selbständige/r    Erwerbslos

 Vollzeit 
 Teilzeit, Anzahl Wochenstunden: 

 Azubi-Volontär/in-   Schüler/in-Student/in
 Referendar/in  (ohne Arbeitseinkommen)

bis
 

bis

 Praktikant/in  Altersteilzeit 

bis
 

bis

 ich bin Meister/in-  Sonstiges:
 Techniker/in-Ingenieur/in

 

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Straße Hausnummer

 
PLZ Ort

 
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatl. Bruttoverdienst Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 

€
  

Werber/in 
Name Werber/in

Mitgliedsnummer

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen 
monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mind. 2,50 Euro. 

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Es ist Zeit – Jetzt Mitglied werden! 
Die dju in ver.di macht den Unterschied 
In Tarifauseinandersetzungen gilt dies auf jeden Fall. Aber auch für diejenigen, die nicht in einer 
Zeitungs- oder Zeitschriftenredaktion arbeiten, macht die dju in ver.di den Unterschied. Ob es 
um angemessene Vergütung für Freie geht, um eine zeitgemäße Ausbildung oder die Sicherung 
der Pressefreiheit als Grundrecht: Bei uns können Sie mitgestalten und profitieren davon, dass 
es einen Unterschied macht, ob Sie einen kompetenten Rechtsschutz und einen 
Ansprechpartner haben, der Sie in allen beruflichen Fragen berät und mit Ihnen gemeinsam Ihre 
Interessen vertritt und wirksam durchsetzt. 


